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von Freitag 23. August  
bis Dienstag 27. August 2024 

 
 
 

 
 

Freitag, 23.08.2024 ab 18.00 Uhr Auftakt zur Kirchweih mit Tanz  
auf dem historischen Marktplatz  
Alleinunterhalter Bruno sorgt für 
ordentlich Stimmung! 

       Veranstalter: KaGe Elferrat 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Samstag/Sonntag, 
24.08./25.08.2024 ab 14.00 Uhr Spielstraße u.v.m. 

    Veranstalter: Clown Muck 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Dienstag, 27.08.2024 ab 16.00 Uhr Königsabholung/Schützenumzug 
       Treffpunkt: Biergarten Schützenhaus 
    ab 20.00 Uhr Hammeltanz auf dem Heumarkt 
 

Alle Gastronomen freuen sich auf Ihr Kommen! 
 

gez. Markus Schenk, 1. Bürgermeister 
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lädt zum Tanz auf dem 
historischen Marktplatz

23.08.2024
Los gehts ab 18 Uhr

Eibelstadter
Kirchweih 2024

Alleinunterhalter Bruno sorgt

für ordentlich Stimmung!
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EEiinnllaadduunngg    
KKöönniiggssaabbhhoolluunngg  uunndd  HHaammmmeellttaannzz  

  

LLiieebbee  SScchhüüttzzeennffaammiilliiee,,  
LLiieebbee  SScchhüüttzzeennjjuuggeenndd,,  
LLiieebbee  BBüürrggeerr  vvoonn  EEiibbeellssttaaddtt,,  
  

aamm  DDiieennssttaagg,,  ddeenn  2277..  AAuugguusstt,,  ddeemm  KKiirrcchhwweeiihhddiieennssttaagg,,  iisstt  eess  wwiieeddeerr  ssoowweeiitt,,  wwiirr  
eerrwweeiisseenn  uunnsseerreenn  KKöönniiggeenn22002233//2244    
  

JJuuggeennddkköönniiggiinn  LLiissaa  RRaauusscchhmmeeiieerr  
  

DDaammeennkköönniiggiinn  AAnnnneerroossee  HHoollddeerr  
  

SScchhüüttzzeennkköönniigg  DDiieetteerr  ZZeeiißß  
  

ddiiee  EEhhrree..  ––  WWiiee  aauucchh  iinn  ddeenn  vveerrggaannggeenneenn  JJaahhrreenn  wweerrddeenn  wwiirr  ddaabbeeii  vvoonn  ddeerr  
FFeeuueerrwweehhrrkkaappeellllee  EEiibbeellssttaaddtt  uunndd  vvoonn  BBöölllleerrsscchhüüttzzeenn  bbeegglleeiitteett..      
  

TTrreeffffppuunnkktt  iisstt  uumm  1166::0000  UUhhrr  aamm  SScchhüüttzzeennhhaauuss..  WWiirr  ssttaarrtteenn  ppüünnkkttlliicchh  uumm  1177::0000  
UUhhrr  zzuu  uunnsseerreerr  JJuuggeennddkköönniiggiinn  ((WWeeggssttrreecckkee::  SScchhüüttzzeennhhaauuss  ––  MMaaiinnggaassssee  ––  MMaarrkkttppllaattzz  ––  
RRaatthhaauuss)),,  vvoonn  ddoorrtt  ggeehheenn  wwiirr  uumm  ccaa..  1177::4400  UUhhrr  wweeiitteerr  zzuurr  DDaammeennkköönniiggiinn  
((WWeeggssttrreecckkee::  WWeeggssttrreecckkee::  HHaauuppttssttrr..  ––  GGeebbrr..--HHooffmmaannnn--RRiinngg  ––  GGaarrtteenn  HHoollddeerr))..    WWeeiitteerr  ggeehhtt  
eess  ddaannnn  uumm  ccaa..  1188::4455  UUhhrr  wweeiitteerr  zzuumm  SScchhüüttzzeennkköönniigg((WWeeggssttrreecckkee::  GGeebbrr..--HHooffmmaannnn--
RRiinngg  ––  HHaauuppttssttrr..  ––  WWüürrzzbbuurrggeerr  SSttrr..  ––  TThheeiillhheeiimmeerr  WWeegg  ––  WWeeiinngguutt  LLeeiinniinnggeerr))..    
  

UUmm  2200::0000  UUhhrr  mmaacchhee  wwiirr  uunnss  aauuff  zzuumm  HHaammmmeellttaannzz,,  ddeerr  iinn  ddiieesseemm  JJaahhrr  
wwiieeddeerr  aauuff  ddeemm  HHeeuummaarrkktt  ssttaattttffiinnddeett..  ((WWeeggssttrreecckkee::  TThheeiillhheeiimmeerr  WWeegg  ––  
WWüürrzzbbuurrggeerr  SSttrr..  ––  HHaauuppttssttrr..  ––  HHeeuummaarrkktt))  DDoorrtt  llaasssseenn  wwiirr  ddaannnn  ddeenn  AAbbeenndd  
ggeemmüüttlliicchh  aauusskklliinnggeenn..  
  

WWiirr  bbiitttteenn  ddiiee  BBeevvööllkkeerruunngg  hheerrzzlliicchh  uumm  FFaahhnneennsscchhmmuucckk  uunndd  bbeeddaannkkeenn  uunnss  
bbeerreeiittss  iimm  VVoorraauuss  hheerrzzlliicchh  ffüürr  ddiiee  MMüühheenn..  
  

AAllllee  BBeerruuffssttäättiiggee,,  ddiiee  nniicchhtt  rreecchhttzzeeiittiigg  zzuumm  BBeeggiinnnn  ddaa  sseeiinn  kköönnnneenn,,  ssiinndd  hheerrzzlliicchh  
eeiinnggeellaaddeenn,,  ssiicchh  uunnsseerreemm  ZZuugg  uunntteerrwweeggss  mmiitt  aannzzuusscchhlliieeßßeenn..  

 
 

Unsere Majestäten sowie die Vorstandschaft  
freuen sich auf Dein/Euer Kommen! 
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Bekanntmachungen

 

 
 

Aufforderung zur Abgabe 
von Wahlvorschlägen für den 

Familienbeirat und Seniorenbeirat 
 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 

wie Sie dem aktuellen Mitteilungsblatt entnehmen können, sollen Beiräte für die Familien und 
Senioren neugewählt werden. 
 

Am 08.11.2021 wurde zum ersten Mal der Familienbeirat und Seniorenbeirat der Stadt Eibelstadt 
gewählt. Die Amtsperiode von den Beiräten beträgt jeweils 3 Jahre, daher stehen im Jahr 2024 die 
Neuwahlen an. 
 

Wir benötigen im Vorfeld Vorschläge aus der Bürgerschaft für die zwei Beiräte. 
Die einzelnen Voraussetzungen zur Wählbarkeit und zum passiven Wahlrecht entnehmen Sie bitte 
den nachfolgenden Ausführungen:  
 

1. Familienbeirat 
 

Aktives Wahlrecht 
Das aktive Wahlrecht besitzen alle Bürgerinnen und Bürger, welche Kinder im Alter bis zu 16 Jahren 
haben und am Wahltag ihren Hauptwohnsitz in Eibelstadt haben. 
 

Passives Wahlrecht - Wählbarkeit 
Wählbar sind alle Bürger, welche Kinder im Alter bis zu 16 Jahren haben und am Wahltag seit 
mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Eibelstadt haben. 
 

2. Seniorenbeirat 
 

Wahlrecht 
Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger, die am Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet 
haben und am Wahltag ihren Hauptwohnsitz im Wahlgebiet haben. 
 

Wählbarkeit 
Wählbar sind alle Bürger, welche am Wahltag ihren Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten in 
Eibelstadt haben und am Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet haben. 
 
 

Die Wahlvorschläge müssen bis spätestens 
 

Mittwoch, den 11.09.2024, um 12.00 Uhr, 
 
 

bei der Stadt Eibelstadt, Marktplatz 2, 97246 Eibelstadt, Zimmer-Nr. 1.02. bei Herrn Wethmüller, 
schriftlich oder per E-Mail Wethmueller@vgem-eibelstadt.bayern.de eingereicht werden. 
 
 

Die Satzungen für den Familienbeirat und Seniorenbeirat sowie die Wahlordnung stehen auf der 
Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt unter  www.vgem-eibelstadt.de   zum Download 
für Sie bereit. 
 
 

Bitte beteiligen Sie sich an der Abgabe von Vorschlägen 
für den Familienbeirat und Seniorenbeirat. 

 
 

Ihr 
 
 

gez. Markus Schenk, 
1. Bürgermeister 
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Aufgabenbereiche des Familienbeirats 
und Seniorenbeirats 

 
 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 

In den vergangenen drei Jahren hat der Familienbeirat als Ansprechpartner für Familien mit 
Kindern und der Seniorenbeirat als Ansprechpartner für Senioren fungiert. 
 

Der Familienbeirat und Seniorenbeirat sind ein unabhängiges, ehrenamtliches Gremium. Die 
Beiräte arbeiten parteipolitisch neutral, überkonfessionell und ehrenamtlich. 
 

1. Der Familienbeirat hat zum Ziel, junge Familien zu stärken. Hierzu gehören insbesondere: 
 

• Anregungen für kleinere Anschaffungen und Stellungnahmen zu kommunalen 
Bauvorhaben an den Stadtrat geben. Sichtweisen, Bedürfnisse und Interessen der 
Familien wurden aufgezeigt. 

 

• Das Sammeln und Vorstellen von Ideen. 
 

• Bereits bestehende Angebote und Programme für junge Familien sollen besser 
bekanntgemacht und vernetzt werden. 

 

• Wünsche junger Familien bezüglich der Veränderung bereits bestehender Angebote sollen 
an die entsprechenden Stellen weitergeleitet werden. 

 

• Der Familienbeirat plant eigene Veranstaltungen wie z.B.: Ausflüge, Familiennachmittage, 
Spielenachmittage und koordiniert diese. 

 

• Der Familienbeirat bemüht sich in Notfällen um Hilfe und Unterstützung von betroffenen 
Familien. 

 

2. Der Seniorenbeirat hat zum Ziel, die gesellschaftliche Teilhabe älterer Bürger zu stärken. 
Hierzu gehören insbesondere: 

 

• Mitwirkung bei seniorenrelevanter Planung der Stadt Eibelstadt, z.B. bei Infrastruktur, 
Barrierefreiheit, Gestaltung von öffentlichen Räumen etc. 

 

• Bereits bestehende Angebote und Programme für ältere Menschen dieser Zielgruppe besser 
bekannt zu machen und zu vernetzen. 
 

• Wünsche älterer Menschen bezüglich der Veränderung bereits bestehender Angebote und 
Programme an die entsprechenden Stellen weiterzuleiten. 
 

• Information und Beratung über Angebote, Institutionen, Hilfsstellen usw. 
 

• Eigene Veranstaltungen planen, koordinieren und begleiten, wie z.B. Seniorentreffen, 
Spielerunden, Wirthaussingen, Seniorentisch. 
 

• Sich in Notfällen um Hilfe und Unterstützung für ältere Mitbürger bemühen.  
 

• Zum besseren Verständnis der Generationen beizutragen. 
 

Dies ist ein Auszug aus den Tätigkeitsfeldern der beiden Beiräte. 
 

Die Beiräte haben sich zwischenzeitlich gut etabliert. 
 
 

Ihr 
 

gez. Markus Schenk 
1. Bürgermeister 
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Jugend-, Familien- und Seniorenbeirat 
der Stadt Eibelstadt 
- E-Mail-Adressen - 

 

Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf unter:  

    jugendbeirat@beirat-eibelstadt.de 

    familienbeirat@beirat-eibelstadt.de 

    seniorenbeirat@beirat-eibelstadt.de 

Ihre Ansprechpartner für den Jugend-, Familien- und Seniorenbeirat stehen Ihnen 
gerne für weitere Informationen zur Verfügung. 

gez. Markus Schenk 
1. Bürgermeister 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bürgersprechstunde 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

für Rückfragen zu den Glasfaserprojekten haben Glasfaserplus und das Bauunternehmen Insyte 
Deutschland eine Sprechstunde für alle Ortsansässigen eingerichtet, in der ausschließlich Fragen zum 
technischen Bauprozess geklärt werden können. 
 

Ansprechpartner: Herr Vaquer, E-Mail: jvaquer@insytedeutschland.de 
 
 

Stadt Eibelstadt: 
 

Mittwochs, Rathaus, Sitzungssaal, Marktplatz 2, 
in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

Markt Sommerhausen: 
 

Donnerstags, Rathaus, Hauptstraße 15, 
in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
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Sanierungsberatung Eibelstadt 
für private Maßnahmen

Die Stadt Eibelstadt bietet im Rahmen der 
Städtebauförderung interessierten Eigentümern bzw. 
Bauherrn die Möglichkeit an, sich bei anstehenden 
oder geplanten Sanierungsmaßnahmen sowie 
Umbauten und Neubauten innerhalb des 
Sanierungsgebietes beraten zu lassen.

Der externe Sanierungsberater, Stadtplaner Kurt 
Werner, steht für eine fachliche Beratung direkt bei 
Ihnen vor Ort zur Verfügung. Für den Eigentümer 
bzw. Bauherrn fallen keine Kosten an. Es wird 
empfohlen, dieses Angebot bei anstehenden oder 
geplanten Maßnahmen möglichst frühzeitig zu 
nutzen.

Nächster Beratungstag ist

Donnerstag, 12.09.2024

Interessierte wenden sich bitte an das 
Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft 
Eibelstadt, 
Frau Kempe, Tel. 09303/9061-24 bzw. 
Herrn Mündlein, Tel. 09303/9061-15.

Zur Information

Seniorenbeirat lädt ein 
 

zum  
 

„Walk and Talk - Treff“ 
mit 

Annelie Knopp 
 

Zum Laufen treffen wir uns wieder  
für ca.  Stunde.  

Die Termine erscheinen monatlich  
im Mitteilungsblatt 

 

Montag, 02. September 24, 10.00 Uhr 
Montag, 16. September 24, 10.00 Uhr 
Montag, 30. September 24, 10.00 Uhr 

 
 

Treffpunkt ist an der alten B 13 ggü. Friedhof 
 

Anmeldung erforderlich unter: 
 
Ute Etzkorn      Christoph Trautner    
1. Sprecherin Seniorenbeirat  2. Sprecher Seniorenbeirat 
Tel.: 01702432351 
 

Seniorenbeirat@beirat-eibelstadt.de 
 

Seniorenbeirat lädt ein 
 

 

 
 

Start in den Spätsommer  
B O C C I A 

 

 
Donnerstag, 5. September 2024, 15.00 Uhr, 

an der südlichen Mainlände 
 

Die Kugeln rollen auch im Spätsommer weiter. Seien Sie auch jetzt 
wieder dabei und genießen Sie mit uns das Boccia-Spiel, wenn die 
tiefer stehende Sonne ein warmes Licht auf die Mainlände wirft 
und die Weinberge und Bäume gelb, orange und rot leuchten lässt.  
 
Wer Boccia-Kugeln hat, kann diese gerne mitbringen.  
Getränke nicht vergessen. 
 
Im Anschluss werden wir wie üblich einkehren. Wo, werden wir 
dann sehen.  
 
Wir freuen uns auf diesen sportlich-spannenden Nachmittag mit 
Ihnen.  
 

Anmeldung erforderlich, damit genug Spiele vorhanden sind. 
 

Ute Etzkorn     Christoph Trautner 
1. Sprecherin Seniorenbeirat    2. Sprecher Seniorenbeirat 
Tel.: 01702432351 
 

Seniorenbeirat@beirat-eibelstadt.de 

Wasserversorgung
Ansprechpartner Messstellenservice 

(Wasserzähler)
Für technische Fragen hinsichtlich der Wasserzähler 
stehen Ihnen von der Mainfranken Netze GmbH 
folgende Ansprechpartner zur Verfügung:
Herr Thomas Baunach Tel.: 09 31/36-14 49 
E-Mail: Thomas2.Baunach@mainfrankennetze.de
Herr Otto Emmerling Tel.: 09 31/36-12 50 
E-Mail: otto.emmerling@mainfrankennetze.de
Den Austausch der Wasserzähler (ausgenommen 
Gartenwasserzähler) übernehmen die Monteure der 
Mainfranken Netze GmbH und ist für Sie kostenlos. 
Dies geschieht aus eichrechtlichen Gründen. Damit 
wird sichergestellt, dass der Zähler Ihren Verbrauch 
mit der notwendigen Genauigkeit misst. Der Monteur 
führt einen Ausweis mit sich, der auf Ihren Wunsch hin 
vorgezeigt werden kann.
Für den Fall, dass Sie am Tag des Zählerwechsels keine 
Zeit haben oder nicht anwesend sein sollten, wird Ihnen 
ein Schreiben im Briefkasten mit einer Terminvorgabe 
hinterlegt. Sollten Sie an der Terminvorgabe ebenfalls 
verhindert sein, kontaktieren Sie bitte den Monteur, der 
auf den Schreiben hinterlegt wurde. 
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Seniorenfrühstück
 Der Seniorenbeirat

 

 

 

 
 

 

Krabbelgruppe Eibelstadt 
 

Unsere Krabbelgruppe findet  
 

jeden Montag  
von 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr 

 

statt. 
 

Treffpunkt: 
 

Mehrzweckraum 
der Grundschule Eibelstadt 

 

Ansprechpartner ist:  
 

Celine Zeiler:  01 74 / 24 06 134 
 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Mütter, Väter und Großeltern 

sind herzlich willkommen! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtcafé Eibelstadt

Mittwoch, 
11. September 2024, 08.30 Uhr

Anmeldung erforderlich unter:

Ute Etzkorn     
1. Sprecherin Seniorenbeirat
09303-9819303

Christoph Trautner
2. Sprecher Seniorenbeirat

seniorenbeirat@beirat-eibelstadt.de

 

Nachbarn sind wir alle 
Nachbarschaftshilfe in Eibelstadt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brauchen Sie Unterstützung? 
 

Wir kommen gerne  zu allen  Einwohnern 
unserer Stadt, unabhängig von Alter und 
Konfession. 
 

Wir leisten Hilfe beim 
  Einkauf oder Arztbesuch 
 

Wir nehmen uns eine Stunde Zeit für 
  Vorlesen, Gespräche führen oder 

spazieren gehen 
 

Wir entlasten auch junge Familien 
  z.B. mit zeitweiser Kinderbetreuung 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 
 

Kontakt über: 
 

Pfarrbüro  
Mo, Mi, Fr  09.00 - 12.00 Uhr 
Do 14.00 - 18.00 Uhr 
 

Tel.: 0 93 03 / 22 23 
 

Einwohnermeldeamt  
Mo, Die, 
Mi und Fr  08.00 - 12.00 Uhr   
Di  14.00 - 17.30 Uhr  
Do  14.00 - 16.30 Uhr  
 

Tel.: 0 93 03 / 90 61 28  
 

Ihre Wünsche werden weitergeleitet.  
Wir melden uns dann und besprechen 
Zeitpunkt und Art der gewünschten Hilfe. 

Unser Einsatz ist kostenlos. Schweigepflicht ist selbstverständlich. 
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Seniorenbeirat lädt ein 
 
 

 

 
 

B O C C I A 
 

Donnerstag, 19. September 2024, 15.00 Uhr, 
an der südlichen Mainlände 

 

Verbringen Sie einen gesellig-sportlichen Nachmittag mit uns beim 
Boccia-Spiel unter der wärmenden Sonne des „Indian Summers“ 
am Ufer des Mains, wenn die tieferstehende Sonne ein warmes 
Licht auf die Mainlände wirft und die Weinberge und Bäume gelb, 
orange und rot leuchten lässt.  
 
Wer Boccia-Kugeln hat, kann diese gerne mitbringen.  
Getränke nicht vergessen. 
 
Im Anschluss werden wir wie üblich einkehren. Wo, werden wir 
dann sehen.  
 
Wir freuen uns auf diesen Nachmittag mit Ihnen.  
 
Anmeldung erforderlich, damit genug Spiele vorhanden sind. 
 

Ute Etzkorn     Christoph Trautner 
1. Sprecherin Seniorenbeirat    2. Sprecher Seniorenbeirat 
Tel.: 01702432351 

 
Seniorenbeirat@beirat-eibelstadt.de 

 

 
 
 

 

Öffnungszeiten 
des Wertstoffhofes 
Südliches Maintal 

- Mainparkring 1 - Eibelstadt 
 

 
 

Dienstag  14.00 – 18.00 Uhr 
 

Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr 
 

Samstag 09.00 – 14.00 Uhr 
 

 
 
 
 

Stadtrat
AUS DER SITZUNG DES STADTRATES VOM 

25.06.2024
   
Beratung und Beschlussfassung über die 
Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 
2024 

Der Haushaltsplanentwurf 2024 für die Stadt 
Eibelstadt wurde seitens der Finanzverwaltung 
erstellt und in der Sitzung am 05.03.2024 vorberaten. 
Die Fraktionssprecher wurden zudem nochmals 
mit Mail vom 16.04.2024 um Mitteilung etwaiger 
Änderungswünsche gebeten. Nennenswerte 
Änderungswünsche wurden hierbei nicht vorgetragen. 
Die weiteren Projektbezogenen Änderungen 
wurden eingearbeitet (Umbau Pumpstation, 

Erschließungsmaßnahme Wiesenweg, etc.). Der neue 
Haushaltsentwurf liegt jedem Mitglied des Stadtrates 
über das Sitzungsprogramm Session vor. 
Der HH-Plan für das Jahr 2024 schließt mit folgenden 
Summen ab:

der Verwaltungshaushalt 
 in Einnahmen u. Ausgaben mit jeweils  

10.130.400 €.
und der Vermögenshaushalt 
 in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 

7.666.800 €.

Eine Neuverschuldung für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen ist im Jahr 2024 mit 
633.000 Euro vorgesehen.
Seitens des Kämmerers wird wie bereits in den 
Vorjahren eindringlich darauf hingewiesen, sich auf die 
Pflichtaufgaben der Stadt Eibelstadt zu beschränken. 
Neue Maßnahmen sollten kritisch hinterfragt und 
auf Einsparpotentiale geprüft werden. Seitens 
des Rates ist eine Priorisierung der Maßnahmen 
vorzunehmen, zumal in den kommenden Jahren 
weitere Pflichtaufgaben / Großprojekte wie z.B. 
Städtebauförderungsmaßnahmen realisiert werden 
sollen. Auf die ergänzenden Angaben im Vorbericht 
wird verwiesen.

Beschluss:

Nach eingehender Beratung beschließt der Stadtrat 
den Haushaltsplan 2024 mit den darin enthaltenen 
Ansätzen und Abschlusszahlen samt Anlagen 
aufzustellen.

Gleichzeitig mit dem Haushaltsplan beschließt der 
Stadtrat die Haushaltssatzung 2024 zu erlassen. Der 
obige Satzungstext wird hiermit beschlossen und ist 
Bestandteil dieses Beschlusses.

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11
  Persönlich beteiligt: 0  

Beratung und Beschlussfassung über den 
Finanzplan der Jahre 2023 bis 2027

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm für die 
Finanzplanungsjahre 2023 bis 2027 ist als Anlage dem 
Haushaltsplan 2024 beigefügt.

Beschluss:
Der Stadtrat stimmt dem vorgeschlagenen 
Finanzplan und dem Investitionsprogramm für 
die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2027 (siehe 
Haushaltsplan 2024) zu.

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 
Persönlich beteiligt: 0  
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Straßenbeleuchtung; Umstellung aller 
herkömmlichen Leuchten auf LED-Technik

Bereits in den Jahren 2015 und 2016 wurden rund 216 
alte HQL-Leuchten auf energieeffiziente LED-Leuchten 
umgerüstet. Dies wurde vom Stadtrat im November 
2014 beschlossen.  

Die Investition hat sich damals auf insgesamt 
120.960,45 € belaufen. 

Das Angebot beinhaltete die Lieferung, Montage und 
Dokumentation der LED-Leuchten – inklusive der 
Entsorgung der Bestandsleuchte. 

Die LED-Leuchte stellt langfristig die technisch und 
wirtschaftlich günstigste Austauschvariante vor. 
Hierdurch entsteht eine langfristige Reduzierung des 
Energieverbrauches und der Energiekosten sowie die 
Verringerung der CO2 Emissionen.

An der Mainlände und im Bereich der Sackstraßen des 
B-Planes Beckenweinberges 3. Änderung im Mühlweg 
und Schützenring wurden adaptive LED-Leuchten 
verbaut. 

Derzeit sind noch 258 „herkömmliche Leuchten“, sprich 
Natriumdampf-, und Leuchtstoffröhren- leuchten, in 
Eibelstadt vorhanden. 

Seitens der WVV Würzburg liegt ein Angebot zum 
Wechsel der restlichen 258 herkömmlichen Leuchten 
auf LED-Leuchtmittel vor. Getauscht werden dabei 
„nur“ die Leuchtmittel. 

Für 158 Leuchten wird die Zhaga-Schnittstelle 
vorgesehen, welche es künftig ermöglicht, Module zur 
Fernsteuerung der Beleuchtung oder eine Erweiterung 
der Sensorik anzubringen. 

Herr Pfister und Herr Hammer von der WVV erläutern 
in der Hauptausschusssitzung am 04.06.2024 das 
Projekt und stehen für Rückfragen zur Verfügung. 

Die Kosten belaufen sich laut Angebot vom 14.05.2024 
auf 127.149,87 Euro brutto. 

Mit der aktuellen Berechnung und angedachten 
Umstellung der Leuchtmittel ist eine Energieeinsparung 
von ca. 67.027 kWh/Jahr verbunden, was ca. 73,17 % 
und 32,58 Tonnen an CO2 Ersparnis entspricht. 
Dies bedeutet eine jährliche Ersparnis beim 
Strombezug von ca. 11.656 Euro. Somit würde sich der 
Investitionsaufwand nach ca. 11 Jahren rechnerisch 
amortisieren. 
Seitens des Stadtrates ist zu entscheiden, ob die 
geplante Umstellung der Leuchtmittel umgesetzt 
werden soll und der Auftrag an die WVV vergeben wird.

Laut WVV wird die gesamte Umsetzung in ca. 
3 Monaten möglich sein.

1. Bürgermeister Schenk bittet die Stadträte für den 
Altortbereich mit den historischen Leuchten um 
Rückmeldung bis zum 10.07.2024. Die Räte sollen 
sich ein Bild von den vier installierten 3600 Leuchtmittel 
machen. Die WVV soll an drei bis vier Stellen 1800 
Leuchtmittel zum Vergleich installieren. Danach kann 
für entschieden werden ob alle historischen Leuchten 
mit 3600 ausgestattet werden. Zu nächst sollen die 
Leuchtmittel außerhalb des Altortes getauscht werden. 

Beschluss:

Nach eingehender Beratung beschließt der Stadtrat, 
dem vorgeschlagenen Umstellungskonzept auf LED-
Leuchtmittel zuzustimmen. Weiter beschließt der 
Stadtrat, den Auftrag für die Umstellung an die WVV 
zum Bruttoangebotspreis von 127.149,87 Euro zu 
erteilen.

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 
11  Persönlich beteiligt: 0  

Bauantrag für den Abbruch eines 
Einfamilienwohnhauses mit Garage und 
Neubau eines Wohngebäudes mit sechs 
Ferienapartments auf dem Grundstück
Fl.Nr. 108, Hauptstraße 75

Sachverhalt:

Dem Stadtrat liegt ein Bauantrag für den Abbruch eines 
Einfamilienwohnhauses mit Garage und Neubau eines 
Wohngebäudes mit sechs Ferienapartments auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 108, Hauptstraße 75, vor. 

Das Grundstück liegt gem. § 34 BauGB im Innenbereich 
sowie im denkmalgeschützten Ensemble der Stadt 
Eibelstadt. Zudem ist die Gestaltungssatzung zu 
beachten.

Die vorhandene Bebauung soll vollständig abgebrochen 
werden. Aus dem bisher giebelständigen Wohnhaus 
wird ein traufständiger Bau zur Hauptstraße, der sich 
an der Nachbarbebauung orientiert. Das Gebäude ist 
mit einem zusätzlichen Stockwerk geplant.

In Erd-, Ober- und Dachgeschoss sollen insgesamt 
sechs Ferienapartments mit je zwei Betten entstehen.

Für das Bauvorhaben sind gem. Stellplatzsatzung der 
Stadt Eibelstadt drei Stellplätze erforderlich. Diese 
sollen abgelöst werden, da sie auf dem Grundstück 
nicht baulich hergestellt werden können.
Die vorhandene Garage soll einer Pergola für Fahrräder 
und Mülltonnen weichen.

Durch das Bauvorhaben ergibt sich eine GRZ 1 für das 
Hauptgebäude von 0,67 sowie eine GRZ 2 mit den 
Nebenanlagen von 0,88.
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Das Dachgeschoss ist gemäß vorliegender Berechnung 
kein Vollgeschoss.

Die Planung wurde mit dem städtischen 
Sanierungsberater abgestimmt. Grundsätzlich wird die 
Planung befürwortet und lässt eine architektonische 
und städtebauliche Aufwertung erwarten. Um eine 
frühzeitige Abstimmung der Details wie Farb- oder 
Materialmuster wird zu gegebener Zeit gebeten.

Folgende Änderung wird vom Sanierungsberater 
gefordert:

Um die städtebauliche Einfügung zu gewährleisten, 
sollte bei der geringfügigen Vergrößerung 
der Gebäudegrundfläche die Flucht des 
Nachbarwohnhaues Fl.Nr. 106 auf der nordöstlichen 
Gebäudeseite aufgenommen und nicht überschritten 
werden.

Folgende Abweichung ist erforderlich:

Gem. § 3 der Gestaltungssatzung ist die Firstrichtung 
und Dachneigung sowie die Trauf- und Firsthöhe 
beizubehalten. Die Neubauten sind der vorhandenen 
Bebauung anzugleichen.
Das Ortsbild wird geprägt durch eine wechselnde trauf- 
und giebelständige Bebauung. Jedoch gibt es auch 
größere Abschnitte gleich angeordneter, traufständiger 
Bebauung. Aufgrund der umgebenden Bebauung wird 
die Abweichung aus städtebaulicher Sicht befürwortet. 
Zudem ist durch die geänderte Firstrichtung eine 
Brandschutzwand zum Nachbarn möglich anstelle der 
Dachfläche mit Gauben.
Aufgrund der Grenzbebauung wird von den 
Abstandsflächen eine Abweichung beantragt, über die 
das Landratsamt Würzburg entscheidet.

Aus der Nachbarschaft liegen Einwände vor, die 
dem Stadtrat sowie dem Landratsamt Würzburg 
vollumfänglich zur Kenntnis gegeben wurden.

Beschluss:

Dem Stadtrat liegt der Bauantrag für den Abbruch 
eines Einfamilienwohnhauses mit Garage und Neubau 
eines Wohngebäudes mit sechs Ferienapartments auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 108, Hauptstraße 75, vor.

Einer Stellplatzablöse von drei Stellplätzen wird 
zugestimmt. Von Seiten der Verwaltung ist eine 
entsprechende Ablösevereinbarung zu erstellen.

Der Abweichung für die geänderte Firstrichtung und 
die geplante traufseitige Bebauung sowie der damit 
verbundenen Angleichung an die Nachbarbebauung, 
wird aufgrund des städtebaulichen Erscheinungsbildes 
sowie Brandschutzvorteilen zugestimmt.

Um die städtebauliche Einfügung zu gewährleisten, 
muss bei der geringfügigen Vergrößerung 
der Gebäudegrundfläche die Flucht des 

Nachbarwohnhaues Fl.Nr. 106 auf der nordöstlichen 
Gebäudeseite aufgenommen und nicht überschritten 
werden.

Unter der Voraussetzung, dass die Gebäudeflucht des 
Nachbaranwesens Fl.Nr. 106 aufgenommen wird, und 
die Planung dementsprechend angepasst wird, wird 
das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Mehrheitlich beschlossen
Ja: 10  Nein: 1  Anwesend: 11
 Persönlich beteiligt: 0  

Erlass einer Stellplatzsatzung - Änderung des 
Ablösebetrages für Stellplätze

In der Stadtratssitzung am 30.05.2017 wurde die 
derzeit gültige Stellplatzsatzung beschlossen. 

Der Ablösebetrag in § 4 Abs. 3 der Satzung beträgt 
derzeit 2.500,00 € pro Stellplatz.
In der Stadtratssitzung am 23.04.2024 wurde 
beschlossen den Ablösebetrag auf 5.000,00 Euro je 
Stellplatz zu erhöhen. 
Aufgrund dessen ist die Stellplatzsatzung entsprechend 
zu ändern. 
Die 1. Änderungssatzung wurde dem Stadtrat 
vollinhaltlich zur Kenntnis gegeben. 

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt die 1. Änderung der Satzung 
über die Herstellung von Stellplätzen und deren Ablöse 
(Stellplatzsatzung). 
Die 1. Änderungssatzung, die als Anlage der 
Niederschrift beigefügt wird, ist Bestandteil des 
Beschlusses. Die 1. Änderungssatzung tritt am Tage 
nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Mehrheitlich beschlossen
Ja: 10  Nein: 1  Anwesend: 11  
Persönlich beteiligt: 0  

Erlass einer Satzung über die Gestaltung 
und Bepflanzung der unbebauten 
Flächen der bebauten Grundstücke 
und der Bepflanzung von Gebäuden; 
(Freiflächengestaltungssatzung – FfGS)

In der Stadtratssitzung am 28.03.2023 und der 
Bauausschusssitzung am 25.04.2023 wurde der Erlass 
einer Freiflächengestaltungssatzung (FfGS) aufgrund 
vieler offener Fragen zurückgestellt. 

Die Gemeinde Rottendorf hat im Herbst 2023 eine 
FfGS erlassen, welche bereits durch das Landratsamt 
Würzburg geprüft wurde.
Aufgrund dessen schlägt die Verwaltung vor, den 
Satzungsentwurf für die Stadt Eibelstadt, der in 
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Anlehnung an die Satzung der Gemeinde Rottendorf 
und der bisherigen Ausschusssitzungen aus dem Jahr 
2023 erstellt wurde, in der Bauausschusssitzung zu 
diskutieren. 

Mit der Gemeinde Rottendorf wurde bereits durch 
die Verwaltung Kontakt aufgenommen, um die ersten 
Erfahrungswerte zu erfragen. 
Die Gemeinde Rottendorf steht derzeit noch am Anfang 
des Vollzugs der FfGS. Bei Bauvorhaben wird aktuell 
von der Bauverwaltung ein Freiflächengestaltungsplan 
angefordert, der dann entsprechend der Satzung 
überprüft wird. 

Eine Woche nach In-Kraft-Treten der FfGS wurde 
durch die Gemeinde Rottendorf eine professionelle 
Befliegung durch die Firma svGeosolutions GmbH, 
in 79100 Freiburg i.Br., durchgeführt, um den 
aktuellen Stand zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
aufzunehmen. 
Bei der Befliegung entstanden Dokumentationen mit 
einer 3-cm-Auflösung. 
Eibelstadt hat insgesamt 110 ha, die für die 
Dokumentation befolgen werden müssen. Nach 
Vorlage des Angebots liegen die Kosten hier bei 
2.400,00 Euro, netto. 

Die Gemeinde Rottendorf hat als Anhang zur FfGS 
eine Begründung zur FfGS erstellt, um Bürgerinnen 
und Bürgern das Ziel und den Zweck, sowie den 
Anwendungsbereich und die Begründung für den 
Erlass der FfGS zu erläutern. 

Ziel einer solchen Satzung ist die Sicherstellung 
und Förderung einer angemessenen, qualitativ 
hochwertigen Durchgrünung und Gestaltung der nicht 
überbauten Flächen der bebauten Grundstücke und 
damit eine Qualitätsverbesserung der Freiräume im 
Wohn- und Arbeitsumfeld zu entwickeln.

Um der schleichenden Versiegelung von Vorgärten und 
sonstigen privaten Freibereichen, z.B. durch die Anlage 
von vegetationslosen Kies- und Schotterflächen bzw. 
-gärten, entgegen zu wirken und die positive Bedeutung 
und Entwicklung von Begrünung im bebauten Bereich zu 
unterstützen, soll eine Freiflächengestaltungssatzung 
gem. Art. 81 BayBO erlassen werden. 

Die Satzung wurde dem Stadtrat vollinhaltlich zur 
Kenntnis gegeben. 

Im Bauausschuss wird angeregt zu prüfen, ob 
für sämtliche Nebengebäude eine Begrünung 
aufgenommen werden kann. 

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt den Erlass einer Satzung 
über die Gestaltung und Bepflanzung der unbebauten 
Flächen, der bebauten Grundstücke und der 
Bepflanzung von Gebäuden
(Freiflächengestaltungssatzung – FfGS). 

Die für die Dokumentation notwendige Befliegung der 
Teilbereiche 1 + 2 soll beauftragt werden. 
Die Satzung ist Bestandteil des Beschlusses und tritt 
mit Wirkung vom 01.10.2024 in Kraft.

Mehrheitlich beschlossen
Ja: 10  Nein: 1  Anwesend: 11  
Persönlich beteiligt: 0  

Bauantrag für den Ausbau eines Dachgeschosses 
mit drei Gauben, einem Anbau mit Dachterrasse, 
einem Zwerchhaus sowie einer Einliegerwohnung 
im Erdgeschoss, Fl. Nr.284, Marktplatz 19 (StR. 
23.01.2024)

Sachverhalt:

Dem Stadtrat liegt der Tekturantrag für den Ausbau 
des Dachgeschosses mit drei Gauben, einem Anbau 
mit Dachterrasse, einem Zwerchhaus und einer 
Einliegerwohnung im Erdgeschoss auf dem Grundstück 
Fl. Nr. 284, Marktplatz 19 vor.

Der Bauantrag wurde bereits in der Stadtratssitzung 
am 23.01.2024 behandelt und beschlossen. Eine 
Stellungnahme des Sanierungsberaters, Herrn Werner 
vom 27.11.2023 bzw. 22.01.2024 lagen vor. 
Im nun vorliegenden Tekturantrag ist nun noch geplant, 
eine Einliegerwohnung im Erdgeschoss zu errichten. 
Hierfür sind gem. Stellplatzsatzung der Stadt Eibelstadt 
zwei Stellplätze nachzuweisen. 

Weiterhin wurde im Zuge der Prüfung durch das 
Landratsamt Würzburg weitere Abweichungen von der 
Ortsgestaltungssatzung gefordert. 
Im Beschluss des Stadtrates vom 23.01.2024 wurde 
festgehalten, dass den Abweichungen hinsichtlich der 
geplanten Hoffassade (Fensterausführung) zugestimmt 
wird. Weiterhin würde der Überschreitung der 
Dachgaubenbreite an der Straßenfassade zugestimmt. 

Folgende Abweichungen sind aufgrund der Planungen 
detailliert notwendig:

- Die Breite von Dachgauben und Zwerchhäusern 
darf in Summe max. die Hälfte der Trauflänge 
einnehmen. Dies wird im Bereich des 
Zwerchhauses nicht eingehalten

- Bei kleinen Wandflächen sollen große 
Öffnungen vermieden werden. Dies ist für den 
geplanten Anbau und das Zwerchhaus nicht 
eingehalten

- Unterschiedliche Formate sollten nach 
Möglichkeit vermieden werden. Dies ist für das 
geplante Fenster im Bereich Wohnen, Ansicht 
Süd-Ost, nicht eingehalten

- Fenster müssen ein stehendes Rechteckformat 
haben. Dies ist bei dem Fenster im Wohnbereich 
(Ansicht Süd-Ost) nicht eingehalten

- Ab einer Glasbreite von 70 cm sind Fenster 
entweder durch eine Mittelsprosse zu teilen 
oder zweiflügelig auszuführen. Dies ist für die 
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geplanten Fenster in der Ansicht Süd-West 
und Süd-Ost nicht eingehalten

- Die Breite von Einzelgauben darf max. 
1,25 m betragen. In Abstimmung mit dem 
Sanierungsberater und der Stadt Eibelstadt 
kann einer Breite bis zu 2,00 m zugestimmt 
werden. Eine Abweichung ist dennoch 
erforderlich. 

Nach Abstimmung mit Herrn Werner durch o. g. 
Stellungnahmen stimmt dieser den Planungen zu. 

Weiterhin ist lt. Satzung festgesetzt, dass die klare 
Grundform des Baukörpers bei Um- und Anbauten 
nicht verändert werden darf. Dies ist für den geplanten 
Anbau im Bereich „Wohnen“ nicht eingehalten. 
Weiterhin ist die Brüstung von Dachterrassen als 
massives Bauteil auszuführen. Dies wird ebenfalls 
nicht eingehalten. Gem. Stellungnahme des 
Sanierungsberater ist das geplante Balkon-Geländer 
rechtzeitig abzustimmen (Ausführung durch filigrane 
Metallstäbe)

Bis auf den Einbau der Einliegerwohnung im 
Erdgeschoss sind durch den vorliegenden Tekturantrag 
keine baulichen Veränderungen dazugekommen.

Beschluss:

Dem Stadtrat liegt der Tekturantrag zum Bauantrag für 
den Ausbau des Dachgeschosses mit drei Gauben, 
einem Anbau mit Dachterrasse, einem Zwerchhaus 
und einer Einliegerwohnung im Erdgeschoss auf dem 
Grundstück Fl. Nr. 284, Marktplatz 19 vor. 

Den notwendigen Abweichungen wird zugestimmt. 
Auf den Stadtratsbeschluss vom 23.01.2024 wird 
verwiesen. 

Die notwendige Stellplatzablösevereinbarung über 
zwei Stellplätze wird seitens der Verwaltung erstellt. 

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  
Persönlich beteiligt: 0  

Antrag auf Verlängerung der Geltungsdauer 
der Baugenehmigung für die Errichtung 
einer Wohneinheit im Dachgeschoss, die 
Erhöhung des vorhandenen Zwerchgiebels 
sowie die Errichtung eines Balkons auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 4690/6, Hohe Roth 5

Dem Stadtrat liegt ein Antrag auf erneute Verlängerung 
der Geltungsdauer der Baugenehmigung für die 
Errichtung einer Wohneinheit im Dachgeschoss, die 
Erhöhung des vorhandenen Zwerchgiebels sowie die 
Errichtung eines Balkons auf dem Grundstück Fl.Nr. 
4690/6, Hohe Roth 5, vor. 

Der Bauherr hat beim Landratsamt Würzburg eine 
weitere Verlängerung der Baugenehmigung mit dem 
Aktenzeichen BG-2015-817 beantragt.
Hierzu wird um die gemeindliche Stellungnahme 
gebeten.

Der letzte Antrag auf Verlängerung der Baugeneh-
migung wurde am 05.04.2022 einstimmig durch den 
Stadtrat befürwortet.

Beschluss:

Dem Stadtrat liegt der Antrag auf Verlängerung der 
Geltungsdauer der Baugenehmigung für die Errichtung 
einer Wohneinheit im Dachgeschoss, die Erhöhung 
des vorhandenen Zwerchgiebels sowie die Errichtung 
eines Balkons auf dem Grundstück Fl.Nr. 4690/6, Hohe 
Roth 5, vor. 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
Die Geltungsdauer soll von Seiten des Landratsamtes 
Würzburg verlängert werden.

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  
Persönlich beteiligt: 0  

Bauantrag für den Neubau eines 
Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage auf 
dem Grundstück Fl. Nr. 1198/10, Mühlweg 8

Sachverhalt:

Dem Stadtrat liegt ein Bauantrag für den Neubau 
eines Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage auf dem 
Grundstück Fl. Nr. 1198/10, Mühlweg 8 vor.
Das Grundstück liegt gem. § 30 BauGB 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Beckenweinberg – 3. Änderung“.
Das Vorhaben wurde zuerst als Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren eingereicht. Bei der Überprüfung durch 
die Bauverwaltung wurde allerdings festgestellt, dass 
nicht alle Festsetzungen des Bebauungsplanes einge-
halten werden. Aus diesem Grund wurde das Bauvor-
haben nun als Bauantrag im Genehmigungsverfahren 
eingereicht. 

Das Gebäude wird in dreigeschossiger Bauweise 
errichtet, wobei das Kellergeschoss kein Vollgeschoss 
ergibt. 
Geplant ist ein Satteldach mit einer Dachneigung von 
33 Grad. Auf der westlichen Dachseite entsteht ein 
kleines Zwerchhaus mit Flachdach zur Belichtung des 
Dachgeschosses. Der vordere Teil des Hauptgebäudes 
wird zurückversetzt. Aufgrund des geplanten 
Zwerchhauses mit Flachdach und der Hauseingangs- 
und Terrassenüberdachung ist eine Befreiung von der 
Dachform und der Dachneigung beantragt. 

Die geplante Doppelgarage wird mit einem Flachdach 
errichtet. Das Flachdach wird, bis auf die geplante 
Terrassenfläche von 16,76 m², begrünt. 
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Aufgrund der geplanten Terrasse auf der Garage 
ist eine Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes notwendig. Lt. B-Plan dürfen 
Garagen nur mit Flachdach errichtet werden, wenn 
diese komplett begrünt werden. Dies wird durch die 
Terrassennutzung nicht eingehalten. 
Für das Bauvorhaben werden zwei Stellplätze 
nachgewiesen. 
Die im Genehmigungsfreistellungsverfahren vorerst 
geplante Einliegerwohnung im Kellergeschoss wurde 
gestrichen.

Beschluss:

Dem Stadtrat liegt der Bauantrag für den Neubau eines 
Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage auf dem 
Grundstück Fl. Nr. 1198/10, Mühlweg 8 vor.
Den Befreiungen hinsichtlich der Dachform und 
der Dachneigung zu der geplanten Eingangs- 
und Terrassenüberdachung und dem geplanten 
Zwerchhaus werden zugestimmt.

Weiterhin wird der Dachform der Garage zugestimmt. 
Die Dachfläche der Garage, ausgenommen die 
Terrassenfläche, ist gem. Bebauungsplan zu begrünen.

Einstimmig beschlossen
Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 11  
Persönlich beteiligt: 1  

Stadtrat Jürgen Breunig hat gem. Art 49 
Gemeindeordnung an der Beratung und Abstimmung 
nicht teilgenommen.

Kostenbeteiligung der Stadt Eibelstadt für 
die Beschattung der Sandspielflächen im 
Außenbereich der Kindertageseinrichtung 
St. Nikolaus

Sachverhalt:

In der Sitzung des Kindergartenverwaltungsrates 
vom 11.04.2024 wurde die Anschaffung eines 
Sonnenschutzes im Außenbereich diskutiert, nachdem 
seitens der Elternschaft des Öfteren der Wunsch nach 
Beschattung geäußert wurde. 
Zwischenzeitlich konnte Herr Kirchenpfleger Wolf 
eine Kostenberechnung für die Beschattung der 
Sandspielflächen im Außenbereich des Kindergartens 
und der Krippe vorlegen:

Materialkosten ca. 26.000,00 Euro brutto
Montage (extern) ca. 9.000,00 Euro brutto

Ziel wäre, die Montage in Eigenleistung sowie in 
Abstimmung mit örtlichen Firmen vorzunehmen. 
Dadurch würden sich die Gesamtkosten auf ca. 30.000 
Euro brutto belaufen. 
Seitens der Kirche wird die Finanzierung wie folgt 
vorgeschlagen:

Kindergartenverein über Spende 7.500 Euro 
Kirchenstiftung 1/3 der Restkosten
Stadt Eibelstadt 2/3 der Restkosten

Die Zusagen des Kindergartenvereins und der 
Kirchenverwaltung liegen bereits vor.
Der Stadtrat hat zu entscheiden, ob dem Vorhaben 
und der vorgeschlagenen Finanzierung zugestimmt 
werden soll.
Nach Beschlussfassung werden für die Maßnahme 
konkrete Angebote über die Kath. Kirchenstiftung 
eingeholt. 

Beschluss:

Nach eingehender Beratung und Aussprache beschließt 
der Stadtrat, dem Vorhaben zuzustimmen. Weiter 
beschließt der Stadtrat, dass die Stadt Eibelstadt 2/3 
der Restkosten übernimmt.

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  
Persönlich beteiligt: 0  

Anregung Nachbarschaftshilfe; 
Nachbesserung der bisherigen Absenkung 
der Gehsteige in  der Würzburger Straße

Sachverhalt:

Vor einigen Jahren wurden die Bordsteine in der Würzburger 
Straße und Hauptstraße abgeschrägt bzw. in Teilbereichen 
abgesenkt. 

Die barrierearme Gestaltung bei den beiden Steigungen zu 
den Sackwegen in der Würzburger Straße, die wirtschaftlich 
ausgeführt wurde, soll nun möglichst barrierefrei gestaltet 
werden. Ebenso beim Übergang am Anfang des Theilheimer 
Weges vor dem Würzburger Tor. 

Die Bautechnik hat zu den Arbeiten Angebote eingeholt. 
In einer der letzten Sitzungen wurde angeregt sich 
konkrete Zeichnungen für die angedachte Ausführung der 
Maßnahmen vorlegen zu lassen. 
Beschluss:

Der Stadtrat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis. 
Das wirtschaftlichste Angebot der Fa. Josef Amling aus 
Eibelstadt zu brutto 11.140,00 € wird angenommen.
Der 1. Bürgermeister wird ermächtigt den Auftrag zu 
vergeben. 

Nach Möglichkeit sollte der Auslauf des Roundboard 
auf 0 – 1 cm gedrückt werden, damit das Auffahren z. 
B. für Rollstuhlfahrer erleichtert wird. Der Übergang am 
Theilheimer Weg oder Falltorgasse sind ein gutes Beispiel 
dafür.

Des Weiteren ist die Steigung und die Länge der Anpassung 
des Gehweges zu beachten.

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  Persönlich beteiligt: 0 
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Sitzungskalender 
des Stadtrates und der Ausschüsse

Die nächsten geplanten Sitzungstermine:

Datum Uhrzeit Art
Dienstag, 10.09.2024 19.30 Uhr Bauausschuss
Dienstag, 17.09.2024 19.30 Uhr Hauptausschuss
Dienstag, 24.09.2024 19.30 Uhr Stadtrat

Sitzungsort: Sitzungssaal Rathaus
Anträge
Bauanträge und Anfragen müssen spätestens zwei Wochen vor der jeweiligen Ausschusssitzung im Rathaus 
eingegangen sein, damit diese Punkte für die Ratsmitglieder ordnungsgemäß vorbereitet werden können.

Veranstaltungen

Veranstaltungen im Monat August und September 2024
Aug. 2024 Datum Veranstalter Veranstaltungsart Veranstaltungsort Uhrzeit/Tel.Nr.

Fr - Die 23.08. – 
27.08. Stadt Eibelstadt Kirchweih

Freitag 23.08. KaGe Elferrat Kirchweihauftakt mit 
Spanferkelessen Marktplatz 18.00 Uhr

Sa / So 24./25. Clown Muck Kirchweih Marktplatz ab 14.00 Uhr

Dienstag 27.08. Schützenverein Königsabholung/
Hammeltanz

Treffpunkt 
Schützenhaus ab 16.00 Uhr

Sept. 2024 Datum Veranstalter Veranstaltungsart Veranstaltungsort Uhrzeit/Tel.Nr.

Fr / Sa 06.09.-
26.10. Weingut Breunig Breunig“s Hecke Weingut Breunig Fr ab 17.00 Uhr

Sa ab 15.00 Uhr
Sa / So 14./15. Pfarrei Kreuzfest Kreuzkapelle

Für Firmeninhaber:

Durchschreibesätze
Auftragsblocks

Notizblocks
bei

Phylokarte Print GmbH
info@phylokarte.de

Anzeige

Flyer - Folder
auch in kleinen Auflagen

fragen Sie nach -
wir beraten Sie gerne

Phylokarte Print GmbH
Hotline: 0931 - 46 30 80

Anzeige



Stadt Eibelstadt                                                                                      Nummer 16

Blick auf die Baustellen 
Gewerbegebiet Am Thomasboden - Stand: Juli 2024 

Bilder zu den Firmen suntec Energiesysteme und EAW,  
sowie Fa. miebo tech export group 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siebenlister
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TSV Eibelstadt: Sport- und Familienfest 2024 
Gute Stimmung trotz Nieselregen 
 

Mehr als 50 Aktive und viele weitere Sportbegeisterte trafen sich beim traditionellen Sportfest des TSV 
Eibelstadt in der Sportarena am Mainpark. 
 

Bei angenehmen Temperaturen und hin und wieder leichtem Sprühregen zeigten viele junge 
Sportlerinnen und Sportler ihr Können im Dreikampf der Leichtathletik mit Sprint, Weitsprung, 
Kugelstoßen und Ballwurf. Von den Kleinsten mit drei Jahren bis zu den Großen rannten, sprangen und 
warfen alle um die Wette und zeigten gute Leistungen. Herausragend waren die Weitsprünge von 
Lorenz Stengritt, der mehrfach die Sechs Meter übertraf. 
 

Erst der Sport, dann die Leckereien 
 

Wer danach immer noch Energie hatte, probierte das Schnuppertraining für die Kleinen oder im 
Volleyball für die Älteren aus. Auf der sehnlichst erwarteten Siegerehrung gab es für alle die verdienten 
Urkunden. Nachdem es im letzten Jahr keine Tombola gegeben hatte, musste man sich diesmal beeilen, 
um noch einen der Jedes-Los-gewinnt-Preise zu ergattern. 
 

Für den Nachschub an Energie bei Sportlern und Besuchern sorgte das Team des TSV wie gewohnt: 
Mit fränkischen Leckereien und selbstgebackenem Kuchen und zum ersten Mal einem 
Weißwurstfrühstück, das reißenden Absatz fand.  
 

Text: TSV-Pressewart Michael Seibold, Fotos: Matthias Fiedler 
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Büchereinachrichten

Neu eingetroffen +++ neu eingetroffen Romane 
für Erwachsene

Giordano, Mario                                        SL
Die Geschichte der Familie Carbonaro
Ein deutsch-italienisches Familienepos.

Giordano, Mario                                        SL
Die Frauen der Familie Carbonaro
Ein deutsch-italienisches Familienepos.

Goldammer, Frank                                    SL
Tod auf der Elbe
Zurück im 19. Jahrhundert lernen wir den Großvater 
des Dresdner Ermittlers Max Hellers kennen, ein 
Ermittler hoch zu Ross, mit Säbel und Verstand.

 

 

 

Ein Highlander in der Bücherei Eibelstadt 
 
 

Ein Highlander im Schottenrock ist in Unterfranken wohl eher selten 
anzutreffen. Daher staunten die Besucher der Bücherei Eibelstadt nicht 
schlecht, als sie zu einer Autoren-Lesung in der Bücherei eintrafen.  
 

Die Autorin Sina Grave war zu Besuch gekommen, um ihr neustes Buch 
"Kaffeeküsse in den Highlands" vorzustellen. In ihrer Begleitung: ein Mann 
im grün karierten Schottenrock und bestrumpften Waden, den die Autorin 
als ihren "unterfränkischen Highlander" präsentierte. Die mehr als 30 
Zuhörer erlebten einen kurzweiligen Abend, als Grave Passagen aus ihrem 
Buch las und von ihren Erfahrungen im Self-Publishing erzählte.  
 

Schon in einer Schülerzeitung sei sie Chefredakteurin gewesen, berichtete 
die Autorin. Während eines Storytelling Seminars habe sie dann ihre 
Kenntnisse über das Geschichten schreiben vertieft, war sich aber noch im 
Unklaren, worüber sie schreiben sollte. Daraufhin habe sie der Trainer 
gefragt, was ihr am besten gefalle. Ihre Antwort sei damals gewesen 
"Schottland und die Liebe".  
 

Das war der Startschuss für ihren ersten Highlander Roman - inzwischen 
sind es drei. Alle Bände konnten nach der Lesung erstanden werden und 
wurden von der Autorin fleißig signiert. 

 

Weitere unterhaltsame Ferienlektüren liegen in der Bücherei aus. 
 

Wir freuen uns auf euren Besuch 

Das BüchereiTeam 
 

 

Griffin, Martin                                           SL
Zwei Fremde
Ganz auf sich allein gestellt muss Remie herausfinden, 
welcher ihrer Besucher ein Schwerverbrecher und 
welcher ein Polizist ist. Einer will dir helfen. Der 
andere dich töten. Aber du weißt nicht, wer. 
Hagen, Layla                                              SL
This feeling is forever
Am Abend vor ihrem ersten Arbeitstag als 
Praktikantin in einem angesehenen Architekturbüro 
lässt sich Megan Pierce auf einen wilden One-Night-
Stand mit dem charismatischen Luke ein - nur, um 
am nächsten Tag festzustellen, dass es sich bei dem 
Mann um niemand anderen als ihren Boss handelt: 
Luke Maxwell....

Hagen, Layla                                               SL 
This dream is forever
Declan Maxwell lebt sein Leben streng nach 
Vorschrift. Als erfolgreicher Scheidungsanwalt 
glaubt er längst nicht mehr an die große Liebe. Doch 
als er ein Haus kauft, wird sein Leben ganz schön 
durcheinandergewirbelt: Denn das Gästehaus ist an 
die ungestüme Liz Watson vermietet, und Declan 
kann sie gemäß Kaufvertrag nicht rausschmeißen.

Huthmacher, Tanja                                   SL
Apfelblütentage
Apfelblütentage ist der Auftakt einer mitreißenden 
Trilogie übers Loslassen, über Neuanfänge und 
über die Dinge im Leben, die wirklich zählen. 

 

Stadtbücherei Eibelstadt geöffnet  
 

 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

Das BüchereiTeam 
 

 

Öffnungszeiten: 
 

     Montag von 15.00 – 17.00 Uhr 
     Mittwoch von 09.00 – 11.00 Uhr 
     Mittwoch von 18.00 – 20.00 Uhr 
     Freitag von 15.00 – 17.00 Uhr 
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Vereinsnachrichten

 

4. Sommer Mainpark Cup 2024 
 

Liebe Sportfreunde und Fans des Jugendfußballs, 
 

die Jugendabteilung des 1. FC 1927 Eibelstadt lädt Euch herzlich  
 

am Sonntag, 08. September 2024, 
 

zu einem Kleinfeldturnier in den Altersklassen U7, U9 und U11 sowie 
zu einem Großfeldturnier in den Altersklassen U13, U15 und U17 
einladen. 
 

Unsere Turniere finden am letzten Ferien-Wochenende statt und sind 
somit eine super Vorbereitung aller teilnehmenden Mannschaften für 
die neue Saison. 
 

Ihr habt so die Möglichkeit ca. 42 Mannschaften aus dem Umkreis von 
Eibelstadt zu erleben und einen schönen Sonntag auf unserem städt. 
Sportgelände zu verbringen. 
 

Für Euer leibliches Wohl wird wie immer bestens gesorgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir freuen uns euch begrüßen zu können. 
 

Mit sportlichen Grüßen 
die Jugendabteilung des 1. FC 1927 Eibelstadt 

Altersklasse Uhrzeit 
  

U 7 09:00 Uhr - 13.15 Uhr 
U 9 14.15 Uhr - 18.30 Uhr 
U11 09:00 Uhr - 13.15 Uhr 
U13 14.15 Uhr - 18.30 Uhr 
U15 14.15 Uhr - 18.30 Uhr 
U17 09:00 Uhr - 13.15 Uhr 

  

Herzliche Einladung 

zum Grünen-Stammtisch! 
 

 

Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag des Monats, 

diesmal am 12. September 2024, um 20.00 Uhr,  

im Gasthaus „Zur Mühle“. 
 

 

Wir werden uns in gemütlicher Runde über politisch 

interessante Themen, Pläne und Ideen austauschen und 

freuen uns über anregende Diskussionen. 

Des Weiteren informieren uns unsere grünen Stadträte 

über ihre Arbeit und Ziele. 
 

 

Alle Interessierte und Freunde  

sind herzlich dazu eingeladen! 
 

 

Auf Euer Kommen freut sich 
 

 

Der Ortsvorstand 

Petra Schliermann & Jochen Rothermel 

mit Monika Rothermel 
 

 

www.gruene-eibelstadt.de 

Huthmacher, Tanja                                   SL
Kirschsommer
Drei Schwestern. Ein Herzensprojekt. Eine zweite 
Chance.

Hünnebeck, Marcus                                  SL
Die letzten 5 Sekunden
Joel freut sich nach Feierabend auf die Ankunft seiner 
Freundin Nicole. In einer romantischen Botschaft 
hatte sie versprochen, ihm eine unvergessliche 
Nacht zu bereiten. Während er in seiner Wohnung 
auf sie wartet, bricht ein Unbekannter bei Nicole ein 
und tötet sie erbarmungslos im Badezimmer. Doch 
damit ist sein Blutdurst noch lange nicht gestillt. Er 
macht sich auf den Weg zu Joel.

 

Bitte beachten!  
 

Vom 29. Juli bis 7. September 2024 

haben wir nur mittwochs von 
 

9 – 11 und 18 – 20 Uhr 
 

g e ö f f n e t! 
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               DANKE! 

Die U11 des 1. FC Eibelstadt 

bedankt sich nach einer 

erfolgreichen Saison bei der Firma 

Suntec für das Sponsoring der 

Trainingsanzüge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Danke!!!! 
Eine erfolgreiche Saison ist zu Ende, 
deshalb möchte sich die U7 des 1. FC 

Eibelstadt nochmals bei allen Sponsoren 
(Autohaus Meyer, Firma Amling, Faber 
Andrej Inh. Tegut Eibelstadt, St. Sebastian 
Apotheke, Firma Geißel, Reinigungsservice 
Daniel Glaser, Firma Dorsch, Martin 
Automobile Randersacker, Firma CNSAC, 
Firma Somnomedics, Firma menbaa 
Automobiltechnik, Falltor-Bäck und die 
Firma Schenk Spass) die uns in den letzten 
Jahren unterstützt haben, herzlich 

bedanken. 
 

 

Mitgliederversammlung des Vereins „Mission Bolivien Titicachi“
Hiermit ergeht herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung. 

Mittwoch, 11. September 2024, um 19.30 Uhr, im Benefiziatenhaus.

Tagesordnung:
•	 Bericht von Herrn Sitter (Diözesanstelle Weltkirche) über den Besuch von  

Bischof Franz in Bolivien und Treffen mit Pater Schiller in Cochabamba
•	 Niederschrift der letzten Mitgliederversammlung
•	 Bericht der Vorstandschaft
•	 Bericht des Schatzmeisters
•	 Entlastung
•	 Verschiedenes

gez. Robert Koch, 1. Vorsitzender
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CSU-Ortsverband Eibelstadt 
Ortsvorsitzender: Benedikt Machnig 
Adresse: Maingasse 11 in 97246 Eibelstadt 
Tel.Nr.: 0172/6656321    E-Mail: info@csu-eibelstadt.de 
Homepage: www.csu-eibelstadt.de Facebook: www.facebook.com/csu.eibelstadt 
 

 
 
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 
 
Ortsverband Eibelstadt 
 
 
Ausflug zur neuen Kelterhalle der GWF nach Repperndorf 

 

Liebe Eibelstadter, 
 

hiermit möchten wir Sie alle recht herzlich zu unserem Herbstausflug in die 
neue Kelterhalle der GWF nach Repperndorf einladen. 
 

Wann:  Am Sonntag, den 13.10.2024 
 

Abfahrt: Mit dem Reisebus um 15.00 Uhr 
 

Wo:   Treffpunkt an der Mariensäule am Marktplatz 
 

Bei unserem diesjährigen Herbstausflug fahren wir nach Repperndorf und 
besichtigen die neue Kelterhalle der GWF. Hier werden wir zunächst eine 
Führung durch die Räumlichkeiten bekommen und anschließend eine 
Weinprobe mit Brotzeit machen. 
 

Anschließend werden wir auf dem Rückweg über Kitzingen zur Gaststätte 
„Römerhof“ fahren, in dem wir zum Abendessen einkehren. Hier werden wir 
dann den Tag bei dem ein oder anderen kühlen Getränk ausklingen lassen. 
 

Die Rückfahrt ist gegen 21.00 Uhr geplant. 
 

Für die Busfahrt, die Führung mit einer 6er-Weinprobe und der Brotzeit 
entsteht ein Unkostenbeitrag von 25,00 € pro Person, den wir bei der 
Abfahrt einsammeln werden. Das Abendessen wird separat abgerechnet. 
 

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um zeitnahe Anmeldung bis 
spätestens 13.09.2024 unter info@csu-eibelstadt.de oder unter 
0172/6656321. 
 

Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Benedikt Machnig 
Ortsvorsitzender / CSU Fraktionsvorsitzender 

 

 
 

Yoga Kurs ab 13.09.2024  
Krankenkassen zertifizierter Präventionskurs vom TSV Eibelstadt 
 
 

Unsere Yoga Lehrerin Dagmar Braun bietet wieder einen harmonischen und ganzheitlichen Yoga Kurs an. Die 
Yogapraxis verbindet Körper, Atem und Geist und wird an die Voraussetzungen der Teilnehmer abgestimmt, so 
dass alle mitmachen können - ob Anfänger oder Fortgeschrittene.  
 

Der Yoga Kurs wird nach § 20 SGB V von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. 
 

Kursbeginn und Dauer: Freitag, den 13.09.2024 bis 06.11.2024 / von 09.30 Uhr bis 10.45 Uhr 
    Kurspause am 27.09., 04.10., 01.11. 
Wo:    in der Turnhalle, am Mainpark in Eibelstadt 
Frequenz:   10 Übungseinheiten; Fortführung ist fest eingeplant 
Kursgebühr:  11,50 € / Stunde (gesamt 115,00 €) / Quereinstieg möglich 
Zahlung:   Vor Kursbeginn auf das TSV-Konto DE87 7909 0000 0003 6688 43 
 

Anmeldung nur per E-Mail: Jürgen Heppt, E-Mail: juergenheppt@gmx.de 
Mitbringen:    Yogamatte, bequeme Kleidung und warme Socken 
 

 
 
 
 

Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus
Eibelstadt mit Sommerhausen 

und Winterhausen

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienstordnung vom 25.08.2024 mit 
08.09.2024

Sonntag, 25. August - 21. SONNTAG im   
  JAHRESKREIS
09.30 Uhr MESSFEIER für die Pfarrgemeinde

Sonntag, 01. September - 22. SONNTAG im   
  JAHRESKREIS
09.30 Uhr MESSFEIER für die Pfarrgemeinde

Samstag, 07. September - Samstag der 22. Woche  
  im Jahreskreis
16.00 Uhr Pfarrfest rund um die Pfarrkirche

Sonntag, 08. September - 23. SONNTAG im   
  JAHRESKREIS
  >> Kollekte für Kollekte für kirchliche  
  Öffentlichkeitsarbeit u. Kath. Schrifttum <<
09.30 Uhr MESSFEIER für die Pfarrgemeinde

********************************************************

St. Nikolaus, Eibelstadt
Geänderte Öffnungszeiten im Pfarrbüro 
Eibelstadt
Mittwoch, 28. August ‘24 und Mittwoch, 
04. September ‘24 ist das Pfarramt 
nicht besetzt!
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Sie erreichen:
Pfarrer: Tobias Fuchs    
Telefon: 0931/708165
Mail: tobias.fuchs@bistum-wuerzburg.de

Pfarrer Dr. Fungula,  
Tel. 09303/2223 oder 0162/2740130
Mail: frederic.fungula@bistum-wuerzburg.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros Eibelstadt:
Mo., Mi. und Fr. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Do., von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Wer schreibt sich so etwas an sein Auto - unübersehbar 
auf blank geputzter Scheibe? Wer spricht noch von 
Sünde? Die Kirche spricht noch von Sünde. Sünde, 
sagt die Kirche schlicht, ist Teil des Menschen. Da muss 
man nicht lange drumherum reden. Der Satz stimmt: Die 
Sünde steckt in jedem. Sünde muss ich sehen wollen. 
Das ist das Erste. Wenn ich von meiner Sünde weiß, weiß 
ich auch wohin damit. Ich werfe sie vor Gott. Das klingt 
einfach, ist aber schwierig. Ein wenig Mut gehört dazu. 
Der Mut wird aber größer, wenn ich weiß, dass Gott ganz 
gleich ist, wie ich komme. Hauptsache, ich komme. Gott 
ist ein vergebender Gott. Er wartet auf meine Einsicht. 
Dann handelt er wunderbar. Dann vergibt Gott.

 

Herzliche Einladung  
an alle Gemeindemitglieder! 

Lassen Sie uns zeigen, wie lebendig Kirche sein kann.  

Auf dem Platz vor der Pfarrkirche wollen wir auch dieses 
Jahr wieder unser Pfarrfest feiern. Wir wollen uns Zeit 

füreinander nehmen und freuen uns auf gute Gespräche. 

Für das leibliche Wohl wird gesorgt! 

 

Es freut sich auf Sie, 

Ihr Gemeindeteam Eibelstadt  

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Sommerhausen und Eibelstadt   
Pfarrerin Irene Maier und Pfarrer Jochen Maier
Hauptstr. 10 - 97286 Sommerhausen
E-Mail: pfarramt.sommerhausen@elkb.de
Tel. 09333-229

Zu folgenden Gottesdiensten laden wir sehr 
herzlich ein:

Sonntag, 25.08. 13. Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr:  Gottesdienst 
St. Bartholomäuskirche Sommerhausen (Pfr./in Maier)
10.45 Uhr:  Gottesdienst 
Kreuzkapelle Eibelstadt (Pfr./in Maier)

Sonntag, 1.09. 14. Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr:  Gottesdienst zum „Bringen der 
Trauben“ mit dem Obst-, Wein- und Gartenbauverein. 
St. Bartholomäuskirche Sommerhausen (Pfr./in Maier)

GRUPPEN, KREISE UND KONZERTE 

Mittwoch, 28.08.
15.30 Uhr:  Offene Gespräche in der   
  Lebensrunde 
  Evangelisches Gemeindezentrum  
  Sommerhausen 
Samstag, 31.08.
14.30 Uhr:  Spielenachmittag Jugendausschuss 
  Evangelisches Gemeindezentrum  
  Sommerhausen
Samstag, 7.09. und Sonntag, 8.09.
  Dorffest auf dem „Roten Platz“ vor  
  dem Gemeindezentrum.
  Besonders auch für den Abbau am  
  Montag, 9.09. suchen wir noch 
  tatkräftige Helferinnen und Helfer!

mittwochs (wöchentlich)
9.30 Uhr: Krabbelgruppe 
  (für Kinder von 0-3 Jahren) im   
  Gemeindezentrum

donnerstags (wöchentlich)
20.00 Uhr: Kirchenchorprobe im    
  Gemeindezentrum Sommerhausen

Ihre evangelische Kirchengemeinde 
Sommerhausen/Eibelstadt
mit Pfarrerin Irene Maier und 
Pfarrer Jochen Maier
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Evang.-Luth Kirchengemeinde 
Sommerhausen-Eibelstadt 
 


